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Verordnung
der Bundesregierung

Einundsechzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschafts-
verordnung (AWV)

A. Problem und Ziel
– Sicherstellung der zollamtlichen Prüfung bei der Ausfuhr von Waren über
Seehäfen;

– Freistellung von derGenehmigungspflicht unter näher bestimmtenVorausset-
zungen bei der Ausfuhr von Technologieunterlagen im Rahmen von Ange-
botsverfahren und zur ausschließlichen persönlichen Verwendung;

– Technische Anpassungen im Einfuhrbereich;
– Im Embargobereich Erfüllung der Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland aus
– der Verordnung (EG) Nr. 743/2003 der Kommission vom 28. April 2003
zur vierten Änderung der Verordnung (EG) Nr. 310/2002 des Rates über
bestimmte restriktiveMaßnahmen gegenüber Simbabwe;

– der Verordnung (EG) Nr. 1211/2003 des Rates vom 7. Juli 2003 zur Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2000 über das Verbot des Verkaufs,
der Lieferung und der Ausfuhr nach Birma/Myanmar von Ausrüstungen,
die zur internen Repression oder für terroristische Zwecke benutzt werden
können, und über das Einfrieren der Gelder bestimmter, mit wichtigen
Regierungsfunktionen verbundener Personen in diesem Land;

– der Verordnung (EG) Nr. 1536/2003 der Kommission vom 29. August
2003 zurÄnderung derVerordnung (EG)Nr. 2368/2002 des Rates zurUm-
setzung des Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses für den inter-
nationalen Handel mit Rohdiamanten.

B. Lösung
Änderung der Außenwirtschaftsverordnung.

C. Alternativen
Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte
Keine



Drucksache 15/2355 – 2 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

E. Sonstige Kosten
Die Anpassung der Strafbewehrung verursacht keine Kosten. Durch die Befrei-
ung von der Genehmigungspflicht bei der Ausfuhr von Technologieunterlagen
im Rahmen von Angebotsverfahren und zur ausschließlichen persönlichen Ver-
wendung wird die Kostenbelastung der Wirtschaft gesenkt. Messbare Auswir-
kungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Einundsechzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung

Auf Grund des § 2 Abs. 1, 3 und 4 und der §§ 7, 26 Abs. 1
und 2 und § 27 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 des Au-
ßenwirtschaftsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 7400-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, von denen § 7 durchArtikel 1Nr. 3 und 4 desGeset-
zes vom 20. Juli 1990 (BGBl. I S. 1457) und § 27 Abs. 1
durch Artikel 20 des Gesetzes vom 10. November 2001
(BGBl. I S. 2992) zuletzt geändert worden sind, verordnet die
Bundesregierung und auf Grund des § 2 Abs. 1, 3 und 4 und
der §§ 5 und 27Abs. 1 Satz 1Halbsatz 2, Satz 2 und 4 desAu-
ßenwirtschaftsgesetzes, von denen § 5 durch Artikel 1 Nr. 2
des Gesetzes vom 20. Juli 1990 (BGBl. I S. 1457) neu gefasst
wurde, in Verbindungmit § 1 des Zuständigkeitsanpassungs-
gesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem
Organisationserlass vom 22. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4206)
verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bun-
desministerium der Finanzen und im Benehmen mit der
Deutschen Bundesbank:

Artikel 1
Die Außenwirtschaftsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 22. November 1993 (BGBl. I S. 1934,
2493), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Au-
gust 2003 (BAnz S. 19421), wird wie folgt geändert:
1. Dem § 10 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Waren dürfen nicht vor Abschluss der Prüfung
durch die Ausgangszollstelle vom Ort der Gestellung
oder vom zugelassenen Ort entfernt oder verladen wer-
den.“

2. § 17 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) kann im Rahmen seiner Zuständigkeit abwei-
chend von Satz 1 durch Bekanntmachung im Bundesan-
zeiger vorschreiben, dass die Ausfuhrgenehmigung oder
eine Genehmigung für sonstige Handlungen oder Rechts-
geschäfte imAußenwirtschaftsverkehr auf einem anderen
Vordruck beantragt wird und die Genehmigung auf einem
anderen Vordruck erteilen.“

3. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 21 Buchstabe b wird der Punkt durch ein
Semikolon ersetzt.

b) In Nummer 21 wird nach Buchstabe b folgender
Buchstabe c angefügt:

„c) verkörperte Technologie zu den in § 5 genannten Gü-
tern, wenn
– die Ausfuhr nur vorübergehend erfolgt und sie
Dritten nicht überlassen oder in sonstiger Weise
zur Verfügung gestellt wird, oder

– ihre Ausfuhr im Rahmen von Angebotsverfahren
erforderlich ist, oder

– dieAusfuhr zumZwecke derWartung und Instand-
setzung von bereits mit Genehmigung ausgeführ-
ten Gütern erfolgt,

und sowohl das Land, in das sie zu diesen Zwecken aus-
geführt werden, als auch das Endbestimmungsland in
Anhang II Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000
genannt sind;“ .
c) In Nummer 22werden nach der Angabe „(BGBl. 1994
II S. 806)“ die Wörter „zur Durchführung der“ gestri-
chen.

4. In § 22 Abs. 2 Nr. 3 wird die Angabe „(Warennummer
2503 10 00),“ durch die Angabe „(Warennummern 2503
00 10 und 2503 00 90),“, dieAngabe „2620 90 60),“ durch
die Angabe „2620 99 60),“, die Angabe „(Warennummer
2901 21 00),“ durch die Angabe „(Warennummern 2901
21 10 und 2901 21 90),“, die Angabe „Propylen (Waren-
nummer 2901 22 00),“ durch die Angabe „Propen
(Warennummern 2901 22 10 und 2901 22 90),“, die An-
gabe „(aus Warennummer 2901 24 00 und 2901 29 00),“
durch dieAngabe „(ausWarennummern 2901 24 11, 2901
24 19, 2901 29 20 und 2901 29 80)“, die Angabe „2902 20
90“ durch dieAngabe „2902 20 00“, die Angabe „2902 30
90“ durch die Angabe „2902 30 00“ und die Angabe
„7112 10 00 bis 7112 90 00“ durch die Angabe „7112 30
00 bis 7112 99 00“ ersetzt.

5. In § 22a Abs. 2 wird die Angabe „und 4 gelten“ durch das
Wort „gilt“ ersetzt.

6. In § 45 Abs. 3 Nr. 3, § 45a Abs. 3 Nr. 2 und § 45b Abs. 4
Nr. 2 wird jeweils nach der Angabe „Nummern 0007,“ die
Angabe „0018,“ gestrichen.

7. § 70 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 5e wird die Angabe „Verordnung (EG) Nr.
1883/2002 der Kommission vom 22. Oktober 2002
(ABl. EGNr. L 285 S.17)“ durch die Angabe „Verord-
nung (EG) Nr. 1211/2003 des Rates vom 7. Juli 2003
(ABl. EU Nr. L. 169 S. 24)“ ersetzt.

b) In Absatz 5g wird die Angabe „Verordnung (EG)
Nr. 313/2003 des Rates vom 8. Februar 2003 (ABl.
EU Nr. L 46 S. 6)“ durch die Angabe „Verordnung
(EG) Nr. 743/2003 der Kommission vom 28. April
2003 (ABl. EU Nr. L 106 S. 18)“ ersetzt.

c) In Absatz 5h wird die Angabe „Verordnung (EG) Nr.
418/2003 der Kommission vom 6. März 2003 (ABl.
EU Nr. L 64 S. 13)“ durch die Angabe „Verordnung
(EG) Nr. 1536/2003 der Kommission vom 29. August
2003 (ABl. EU Nr. L 218 S. 31)“ ersetzt.

d) In Absatz 6 wird nach Nummer 5 folgende Nummer
5a eingefügt:
„5a. entgegen § 10 Abs. 4 Waren vor Abschluss der
Prüfung durch die Ausgangszollstelle vom Ort
der Gestellung oder vom zugelassenen Ort ent-
fernt oder verlädt, oder entfernen oder verladen
lässt,“.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in

Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines
Mit der vorliegenden 61. Änderungsverordnung wird die
zollamtliche Prüfung bei Ausfuhren über Seehäfen sicherge-
stellt und die Mitnahme von Technologieunterlagen im Rah-
men von Angebotsverfahren sowie zur ausschließlichen per-
sönlichen Verwendung von der Genehmigungspflicht unter
näher bestimmten Voraussetzungen befreit. Außerdem wer-
den technische Anpassungen vorgenommen.
Die Anpassung der Strafbewehrung verursacht keineKosten.
Durch die Befreiung von der Genehmigungspflicht bei der
Ausfuhr von Technologieunterlagen im Rahmen von Ange-
botsverfahren und bei der Mitnahme zur persönlichen Ver-
wendung wird die Kostenbelastung der Wirtschaft gesenkt.
Messbare Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preis-
niveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht
zu erwarten.

B. Im Einzelnen

Artikel 1
Nummer 1
Bisher sieht die AWV in § 10 Abs. 3 nur vor, dass Ausfuhr-
sendungen nicht ohne Zustimmung derAusfuhrzollstelle von
dieser entfernt werden dürfen. Eine entsprechende Regelung
für das Entfernen der Ausfuhrsendung von der Ausgangs-
zollstelle fehlt.
Im Gegensatz zu den Landstraßengrenzzollstellen ist es den
Zollstellen in den Häfen auf Grund des enormen Ausfuhrvo-
lumens in der Regel nicht möglich, sicherzustellen, dass die
gestelltenWaren (Container) nicht vor der zollamtlichen Prü-
fung vom Ort der Gestellung entfernt und auf ein Seeschiff
verladen werden. Durch den neuen Absatz 4 wird sicherge-
stellt, dass die Waren nicht vorzeitig von der Ausgangszoll-
stelle entfernt werden.

Nummer 2
Die Änderung des § 17 Abs. 1 Satz 3 ist erforderlich, da die
Streichung des früheren § 17 Abs. 1 Satz 3 im Zuge des Drit-
ten Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrecht-
licher Vorschriften auf einem redaktionellem Versehen
beruhte. Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung verwaltungs-
verfahrensrechtlicher Vorschriften sollte nicht der damalige
§ 17 Abs. 1 Satz 3, sondern der damalige § 17 Abs. 1 Satz 4
gestrichen werden. Dieses redaktionelle Versehen ist nun-
mehr zu korrigieren. Gegebenenfalls kann das BAFA von der
Ermächtigung in § 17 Abs. 3 Satz 2 AWVGebrauch machen
und Anträge in elektronischer Form zulassen.

Nummer 3
Buchstabe a und b
§ 19 Abs. 1 Nr. 21 Buchstabe c überführt die bislang in der
Ausfuhrlistenposition Nr. 0022 als Anmerkung enthaltene
Freistellung von „Technologie-Informationen, deren Weiter-
gabe imRahmen vonAngebotsverfahren unbedingt erforder-

lich ist“, in den Anwendungsbereich der AWV und ergänzt
die Freistellung von der Genehmigungspflicht um die Aus-
fuhr von verkörperter Technologie, z. B. auf Unterlagen und
Datenträgern, zur ausschließlichen persönlichen Verwen-
dung und zurWartung und Instandsetzung bereitsmit Geneh-
migung ausgeführter Güter, sofern die Technologieunterla-
gen einem Dritten nicht überlassen oder in sonstiger Weise
zur Verfügung gestellt werden.
Die Einfügung der bisher in der Anmerkung der Ausfuhrlis-
tenposition Nr. 0022 enthaltenen Freistellung in den Anwen-
dungsbereich des § 19 Abs. 1 ist geboten, da die Befreiungs-
regelungen für die Weitergabe von Unterlagen im Rahmen
von Vertragsangeboten nicht an technische Parameter des
auszuführenden Gutes, sondern an die Motivation des Aus-
führers anknüpft und daher gesetzessystematisch nicht dem
Regelungsgehalt der Ausfuhrliste, sondern den Befreiungs-
tatbeständen des § 19 Abs. 1 AWV zuzuordnen ist.
Des Weiteren führen Umgestaltungen der Positionen
Nr. 0018 und 0022 des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste in
der 102. Verordnung zur Änderung der Ausfuhrliste zu einer
erheblichen Erweiterung des Kreises der in der Position 0022
erfassten Technologieunterlagen. Eine unveränderte Beibe-
haltung der bisherigen Freistellung in der Anmerkung zur
Position 0022 würde zu einer nicht sachgerechten Auswei-
tung des Anwendungsbereiches dieser Freistellung führen.
Aufgrund dessen ist die bisherige Anmerkung in der Aus-
fuhrlistenposition Nr. 0022 im Zuge der 102. Verordnung zur
Änderung der Ausfuhrliste gestrichen worden.
Die Begrenzung des Anwendungsbereiches des § 19 Abs. 1
Nr. 21Buchstabe c auf die inAnhang II Teil 3 derVerordnung
(EG) Nr. 1334/2000 genannten Länder ist zur Sicherstellung
der Schutzzwecke des § 7 Abs. 1 AWG geboten, da – anders
als in der bisherigen Anmerkung zur Ausfuhrlistenposition
Nr. 0022 – keine Unterscheidungenmehr hinsichtlich der Art
und des Inhalts der Technologieunterlagen vorgesehen sind.
Die Erweiterung der freizustellenden Fallgruppen ist ohne
eine Gefährdung der Schutzzwecke des § 7 Abs. 1 AWG nur
mit der vorgesehenen Beschränkung auf die o. g. Länder
möglich.
Ausfuhren in andere als die in Anhang II Teil 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1334/2000 genannten Länder sind demnach
nicht nach § 19 Abs. 1 Nr. 21 Buchstabe c von einer Geneh-
migungspflicht freigestellt.

Buchstabe c
Durch die 58. Verordnung zur Änderung der Außenwirt-
schaftsverordnung wurde die Nummer 22 neu eingefügt. Da-
bei ist durch ein redaktionelles Versehen die Formulierung
„zur Durchführung der“ zweimal verwendet worden und ist
daher einmal zu streichen.

Nummer 4
Die Änderung in § 22 Abs. 2 Nr. 3 zu Warenbezeichnungen
und -positionen erfolgt in Anpassung an die Kombinierte
Nomenklatur der EG und der hierauf beruhenden Ausgabe
2003 desWarenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.
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Nummer 5
Die Änderung des § 22a Abs. 2 ist eine Folgeänderung,
die sich aus der Änderung des § 17 Abs. 1 ergibt (s. Num-
mer 2).

Nummer 6
Die Änderungen des § 45 Abs. 3 Nr. 3, § 45a Abs. 3 Nr. 2 und
§ 45b Abs. 4 Nr. 2 beruhen auf der 102. Verordnung zur Än-
derung der Ausfuhrliste. Im Rahmen dieser Änderungsver-
ordnung wird die Ausfuhrlistenposition 0018 dergestalt ge-
ändert, dass diese keine Technologieunterlagen mehr erfasst.
Die bisherige Bezugnahme auf „Technologie, die in Teil I
Abschnitt A Nummer 0018 der Ausfuhrliste erfasst ist“, ist
daher ersatzlos zu streichen.

Nummer 7
Buchstaben a bis c
§ 70 Abs. 5e, 5g und 5h wird an die Änderungen der jewei-
ligen EG-Verordnungen zu Birma/Myanmar, Simbabwe und
den Kimberley-Prozess angepasst.

Buchstabe d
Eine bußgeldrechtliche Ahndung von Verstößen gegen zoll-
amtliche Verladeverbote ist mangels geeigneter Rechtgrund-
lage derzeit nicht möglich. Daher wird eine entsprechende
Regelung in den § 70 aufgenommen.

Artikel 2
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44

ISSN 0722-8333


